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Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 7. Juli 2020
Gegenstand der Vorlage
Titel: Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 7-81 VE für die Grundstücke Gotenstraße 52-53 /Tempelhofer Weg 39-47 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg

Berichterstatter_in
Bezirksstadtrat Jörn Oltmann
Beschluss
Das Bezirksamt beschließt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-81 VE als Rechtsverordnung festzusetzen (siehe Anlage).
Begründung
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-81 VE in ihrer Sitzung am 17. Juni 2017 beschlossen. Somit kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg festgesetzt werden
Rechtsgrundlage
§ 36 (2) BezVG
Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter
Keine
Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen
Keine

Nachhaltigkeit
(siehe Anlage)
Unterrichtung BVV
Nein 
Mitzeichnung
Keine
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Schöttler 
Bezirksbürgermeisterin 
Oltmann 
Bezirksstadtrat 


Anlagen
Verordnung über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-81 VE im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg






Nachhaltigkeitskriterien
Entsprechende Auswirkungen sind lediglich auszuwählen
	Nachhaltigkeitskriterium
	Auswirkungen

	Fläche
	Positive Auswirkungen qualitativ

	Wasser
	keine

	Energie
	keine

	Abfall
	keine

	Verkehr
	Negative Auswirkungen qualitativ

	Immissionen
	Keine

	Einschränkung von Fauna und Flora
	keine

	Bildungsangebot
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Kulturangebot
	keine

	Freizeitangebot
	keine

	Partizipation in Entscheidungsprozessen
	keine

	Arbeitslosenquote
	keine

	Ausbildungsplätze
	keine

	Betriebsansiedlungen
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Wirtschaftliche Diversifizierung nach Branchen
	keine

	Demografischer Wandel
	keine
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